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RS OGH 1982/9/14 9Os108/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1982

Norm

StGB aF §202

Rechtssatz

Auch derjenige, der in Kenntnis der vorangegangenen Nötigung des Opfers an ihm den Beischlaf vollzieht, begeht das

Verbrechen der Nötigung zum Beischlaf, denn hiedurch setzt er die eingeleitete Willensbeugung fort und verwirklicht

sie (Pallin, WK, RN zu § 202 StGB).
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